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Einsatz und Erfolg arbeitsmarktpolitischer Förderinstrumente zur Verminderung 
der Arbeitslosigkeit in den vergangenen sechs Monaten 

In den vergangenen Monaten übertrafen die Arbeitslosenzahlen den je-
weiligen Vorjahresstand deutlich. Gleichzeitig verringerten sich die ar-
beitsmarktpolitischen Entlastungseffekte der Förderinstrumente. 
I. Allgemeine Entwicklung 

1. Wie hoch waren die monatlichen Entlastungseffekte der arbeits-
marktpolitischen Fördermaßnahmen nach den Berechnungen der 
Bundesanstalt für Arbeit/Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung und bzw. oder der Bundesregierung in den beiden er-
sten Quartalen 1995 und 1996 insgesamt, im Bundesgebiet West, 
im Bundesgebiet Ost und in den einzelnen Landesarbeitsamts-
bezirken des Bundesgebietes Ost? 

Die Entlastungswirkungen arbeitsmarktpolitischer Instrumente 
(soweit hierfür Berechnungen vorgenommen werden) lagen in Ost-
deutschland in den ersten beiden Quartalen 1995 bei gut 1,2 bzw. 
1,1 Millionen Personen und 1996 bei knapp 0,9 Millionen Perso-
nen Die entsprechenden Entlastungswirkungen für Westdeutsch-
land lagen bei gut 0,5 Millionen Personen Berechnungen für Lan-
desarbeitsamtsbezirke, die neben diesen Entlastungswirkungen 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für Ost-
deutschland vorgenommen werden, sind nicht hiermit vergleich-
bar, da sie im wesentlichen Daten über die Inanspruchnahme 
darstellen und indirekte Beschäftigungswirkungen und Wechsel-
wirkungen zur sog. stillen Reserve nicht erfassen; außerdem sind 
sie inhaltlich anders abgegrenzt. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung vom 24. September 1996 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich - in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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2. Auf welche politischen Entscheidungen der Bundesregierung, auf 
welche Änderungen in den gesetzlichen Bestimmungen, auf wel-
che Veränderungen im Bundeshaushalt und im Haushalt der Bun-
desanstalt für Arbeit sowie auf welche etwaigen sonstigen Fak-
toren führt die Bundesregierung die Veränderungen bei den 
arbeitsmarktpolitischen Entlastungseffekten der einzelnen För-
derinstrumente zurück, und wie bewertet sie die Veränderungen 
vor dem Hintergrund gestiegener Arbeitslosenzahlen? 

Die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind in den ersten 
Jahren nach dem Umbruch in Ostdeutschland besonders extensiv 
eingesetzt worden, um die Auswirkungen der Umgestaltung auf 
die Arbeitnehmer abzufedern und der Wirtschaft die erforderliche 
Zeit für den Aufbau zu geben. Gleichzeitig wurden die Arbeit-
nehmer durch Qualifikationsmaßnahmen auf veränderte berufli-
che Anforderungen vorbereitet, und die Infrastruktur wurde d\irch 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Maßnahmen der produkti-
ven Arbeitsförderung umgestaltet und entwickelt. 

Es war von Anfang an klar, daß dieser massive Einsatz der Ar-
beitsmarktpolitik nach der Anfangsphase schrittweise wieder ab-
gebaut werden muß, auch um Raum für die Entstehung regulärer 
Arbeitsplätze zu geben. Das Auslaufen des Eintritts in den Alters-
übergang und der in den ersten Jahren geltenden Kurzarbeiter-
geldregelung sind die wichtigsten Beispiele hierfür. Weiterhin 
konnte die Teilnehmerzahl bei Maßnahmen der beruflichen Wei-
terbildung - insbesondere im Zuge des Haushaltsvollzugs - ver-
ringert werden, da in den Jahren 1991 bis 1995 bereits mehr als 
2,5 Millionen Arbeitnehmer in Qualifizierungsmaßnahmen einge-
treten waren. Im Zuge des Rückgangs von Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen war das neue Instrument der Produktiven Arbeitsför-
derung geschaffen worden. 

3. Zu Mehrausgaben in welcher Größenordnung führt der Rück-
gang der arbeitsmarktpolitischen Entlastungseffekte nach Auf-
fassung der Bundesregierung bei der Arbeitslosenhilfe und beim 
Arbeitslosengeld? 

Eine Einschätzung, in welcher Höhe ein Rückgang der arbeits-
marktpolitischen Entlastungseffekte zu Mehrausgaben beim Ar-
beitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe führt bzw. geführt hat, ist 
aufgrund der unzureichenden Datenbasis nicht möglich. 

4. Mit welchen Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplan 1996 
rechnet die Bundesregierung bei der Arbeitslosenhilfe und beim 
Bundeszuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit aufgrund der letz-
ten verfügbaren Daten zum Haushaltsvollzug im laufenden Haus-
haltsjahr, und worauf führt sie etwaige Haushaltsüberschreitun-
gen zurück? 

Das Bundesministerium der Finanzen hat am 6. September 1996 
den Anträgen des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung auf Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben bei Ka-
pitel 11 12 Titel 616 31 - Zuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit 
- bis zur Höhe von 7 Mrd. DM und bei Kapitel 11 12 Titel 681 Ol -
Arbeitslosenhilfe bis zur Höhe von 5,5 Mrd. DM zugestimmt. 
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Der höhere Zuschußbedarf des Bundes an die Bundesanstalt für 
Arbeit beruht insbesondere auf Mehrausgaben beim Arbeitslosen-
und Kurzarbeitergeld sowie geringeren Beitragseinnahmen; die-
se Mehrausgaben/Mindereinnahmen sind in der gegenüber den 
Haushaltsannahmen ungünstiger verlaufenden Arbeitsmarktent-
wicklung begründet. 

Die Mehrausgaben bei der Arbeitslosenhilfe sind auch durch das 
verspätete Inkrafttreten der Maßnahmen des Arbeitslosenhilfe-Re-
formgesetzes und durch das bisher noch nicht verabschiedete Asyl-
bewerberleistungsgesetz bedingt. 

II. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den alten Ländern (ABM-West) 

5. Wie viele Anträge auf Förderung nach § 94 des Arbeitsförde-
rungsgesetzes (AFG) wurdenjeweils in den Monaten August 1995 
und März bis Juli 1996 gestellt, wie viele wurden bewilligt und 
wie viele Maßnahmen für wie viele zu beschäftigende Arbeitslo-
se (insgesamt und getrennt nach Geschlecht) wurden jeweils in 
diesen Zeiträumen begonnen? 

6. Wie viele Arbeitslose, insgesamt und getrennt nach Männern und 
Frauen, wurden jeweils in den Monaten August 1995 und März 
bis Juli 1996 von den Arbeitsämtern auf die bewilligten Maß-
nahmen vermittelt? 

Die Antworten hierzu sind aus der Anlage zu den Fragen 5 und 6 
ersichtlich. Angaben über bewilligte Anträge liegen nicht vor, mit 
geringen Randunschärfen gibt hierüber die Zahl der begonnenen 
Maßnahmen Auskunft. Eine Spezifizierung nach dem Geschlecht 
der zugewiesenen Arbeitnehmer ist dabei nicht möglich. 

7. Wie viele der in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelten Ar-
beitslosen jeweils in den Jahren 1994 und 1995 (Jahressummen) 
und jeweils in den Monaten Januar bis Juli 1996 (Monatssum-
men) bezogen zuvor 

a) Arbeitslosengeld, 

b) Arbeitslosenhilfe, 

c) andere Leistungen nach dem AFG, 

d) keine Leistungen nach dem AFG? 

Falls die gewünschten Angaben nicht vorliegen: Welche Er-
kenntnisse besitzt die Bundesregierung über die Verteilung der 
Vermittlungen in ABM bzw. der Beschäftigten in ABM nach ihrem 
vorhergehenden Leistungsstatus nach dem AFG? 

Eine Statistik über die Zahl der Arbeitnehmer, die vor der Zuwei-
sung in ABM Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe bezogen ha-
ben, wird derzeit eingeführt. Daten aus dieser Statistik liegen vor-
aussichtlich erst im kommenden Jahr vor. 

Aus einer Sonderuntersuchung liegen für Juli 1995 folgende Da-
ten vor: 

Der Anteil der Arbeitnehmer, die vor der Zuweisung in ABM Ar-
beitslosengeld bezogen hatten, betrug im Bundesgebiet West rd. 
31 %, Bundesgebiet Ost 52 %. Der Anteil derer, die entsprechend 
Arbeitslosenhilfe bezogen hatten, betrug im Bundesgebiet West 
48 %, Bundesgebiet Ost 33 %. 
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8. Wie viele der jeweils in den Jahren 1994 und 1995 (Jahressum-
men) und jeweils in den Monaten Januar bis Juli (Monatssum-
men) in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelten bzw. be-
schäftigten Arbeitslosen waren zuvor 
a) bis zu drei Monaten arbeitslos, 
b) zwischen drei und sechs Monaten arbeitslos, 
c) zwischen sechs und zwölf Monaten arbeitslos, 
d) zwischen zwölf und achtzehn Monaten arbeitslos, 
e) zwischen achtzehn und vierundzwanzig Monaten arbeitslos, 
f) vierundzwanzig und mehr Monate arbeitslos? 

Falls die gewünschten Angaben nicht vorliegen: Welche Er-
kenntnisse besitzt die Bundesregierung über die Verteilung 
der Vermittlungen in ABM bzw. der Beschäftigten in ABM 
nach der Dauer der vorausgehenden Arbeitslosigkeit? 

Eine tiefstrukturierte Statistik über Abgänge aus Arbeitslosigkeit 
u. a. nach Abgangsarten und der Dauer der Arbeitslosigkeit wur-
de 1995 eingeführt. Die gewünschten Ergebnisse für das Jahr 1995 
sind in der Anlage zu der Frage 8 dargestellt. Die Dauer der Ar-
beitslosigkeit ist dabei in den gebräuchlichen Kategorien aufge-
gliedert. Angaben für 1994 liegen nicht vor. 

9. Welche Erkenntnisse besitzt die Bundesregierung über die Qua-
lifikationsanforderungen der über ABM geförderten Tätigkeiten 
und die Berücksichtigung der beruflichen Qualifikation des bzw. 
der Arbeitslosen bei der Zuweisung durch die Arbeitsämter? 

Über die Qualifikationsanforderungen der über ABM geförderten 
Tätigkeiten liegen keine statistischen Daten vor. Bei der Zuwei-
sung in ABM sind sowohl die Qualifikationsanforderungen als 
auch die Eignung des Bewerbers zu beachten. 

III. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den neuen Ländern (ABM-Ost) 
10. Wie viele Anträge auf Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen wurden jeweils in den Monaten August 1995 und März 
bis Juli 1996 in den einzelnen Landesarbeitsamtsbezirken des 
Bundesgebietes Ost gestellt, wie viele wurden bewilligt, und wie 
viele Maßnahmen für wie viele zu beschäftigende Arbeitslose 
(insgesamt und getrennt nach Geschlecht) wurden jeweils in die-
sen Zeiträumen begonnen? 

11. Wie viele Arbeitslose, insgesamt und getrennt nach Männern und 
Frauen, wurden jeweils in den Monaten August 1995 und März 

. bis Juli 1996 von den Arbeitsämtern in den einzelnen Landesar-
beitsamtsbezirken des Bundesgebietes Ost auf die bewilligten 
Maßnahmen vermittelt? 

Die Angaben hierzu sind aus der Anlage zu den Fragen 10 und 11 
ersichtlich. Im übrigen verweise ich auf die Ausführungen zu den 
Fragen 1.5 und 1.6. 

12. Wie viele der in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelten 
Arbeitslosen jeweils in den Jahren 1994 und 1995 (Jahressum-
men) und jeweils in den Monaten Januar bis Juli 1996 (Monats-
summen) bezogen zuvor (Angaben bitte auch getrennt nach Lan-
desarbeitsamtsbezirken) 

Arbeitslosengeld, 
Arbeitslosenhilfe, 
andere Leistungen nach dem AFG, 
keine Leistungen nach dem AFG? 

4 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Drucksache 13/5591 

Falls die gewünschten Angaben nicht vorliegen: Welche Erkennt-
nisse besitzt die Bundesregierung über die Verteilung der Ver-
mittlungen in ABM bzw. der Beschäftigten in ABM nach ihrem 
vorhergehenden Leistungsstatus nach dem AFG? 

Auf die Antwort zu der Frage 1.7 wird verwiesen. Die Angaben ge-
trennt nach Landesarbeitsamtsbezirken Ost gehen aus der Anla-
ge zu der Frage 12 hervor. 

13. Wie viele der jeweils in den Jahren 1994 und 1995 (Jahressum-
men) und jeweils in den Monaten Januar bis Juli (Monatssum-
men) in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vermittelten bzw. be-
schäftigten Arbeitslosen waren zuvor (Angaben bitte auch 
getrennt nach Landesarbeitsamtsbezirken) 

bis zu drei Monaten arbeitslos, 
zwischen drei und sechs Monaten arbeitslos, 
zwischen sechs und zwölf Monaten arbeitslos, 
zwischen zwölf und achtzehn Monaten arbeitslos, 
zwischen achtzehn und vierundzwanzig Monaten arbeitslos, 

- vierundzwanzig und mehr Monate arbeitslos? 
Falls die gewünschten Angaben nicht vorliegen: Welche Erkennt-
nisse besitzt die Bundesregierung über die Verteilung der Ver-
mittlungen in ABM bzw. der Beschäftigten in ABM nach der Dau-
er der vorausgehenden Arbeitslosigkeit? 

Eine tiefstrukturierte Statistik über Abgänge aus Arbeitslosigkeit 
u. a. nach Abgangsarten und der Dauer der Arbeitslosigkeit wur-
de 1995 eingeführt. Soweit die Arbeitsämter in den neuen Bun-
desländern ihre Bewerberangebote mittels EDV führten, liegen 
auch hier Angaben zu dieser Thematik vor. Die gewünschten Er-
gebnisse für das Jahr 1995 sind in der Übersicht Anlage zu der Fra-
ge 13 dargestellt. Die Dauer der Arbeitslosigkeit ist dabei in den 
gebräuchlichen Kategorien aufgegliedert. Angaben für 1994 sind 
nicht verfügbar. 

14. Welche Erkenntnisse besitzt die Bundesregierung über die Qua-
lifikationsanforderungen der über ABM geförderten Tätigkeiten 
und die Berücksichtigung der beruflichen Qualifikation des bzw. 
der Arbeitslosen bei der Zuweisung durch die Arbeitsämter? 

Siehe Antwort zu der Frage II.9. 

IV. ABM für Ältere nach § 97 AFG 
15. Wie viele Anträge auf Lohnkostenzuschüsse nach § 97 AFG wur-

den jeweils in den Monaten März 1996 bis Juli 1996 sowie in den 
jeweiligen Vorjahresmonaten insgesamt und getrennt nach Bun-
desgebieten Ost und West bewilligt, und wie viele Arbeitslose, 
getrennt nach Geschlecht, wurden in solche Maßnahmen ver-
mittelt? 

Die Zahlen der in den Monaten März bis Juli 1996 bzw. 1995 be-
willigten Anträge auf Lohnkostenzuschüsse nach § 97 AFG (LKZ) 
sind der Anlage zu der Frage 15 zu entnehmen. Die Zahl der Ver-
mittlungen in derartige Maßnahmen wird nicht erfaßt, jedoch kann 
diese mit der Summe der Neubewilligungen gleichgesetzt werden. 
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Nach dem Geschlecht wird in dieser Monatsstatistik bei LKZ nicht 
unterschieden. 

16. Wie viele zuvor arbeitslose Personen, insgesamt und getrennt 
nach Männern und Frauen sowie nach Bundesgebiet Ost und 
West, wurden am Ende des ersten und zweiten Quartals 1996 in 
Maßnahmen nach § 97 AFG beschäftigt? 

Die Zahlen der Ende März 1996 bzw. Ende Juni 1996 mit Lohnko-
stenzuschuß für ältere Arbeitnehmer nach § 97 AFG geförderten 
Personen nach der Dauer der Arbeitslosigkeit i. S. der Förde-
rungsvoraussetzungen sind der Anlage zu der Frage 16 zu ent-
nehmen. 

V. Lohnkostenzuschüsse nach § 249 h AFG 
(„Produktive Arbeitsförderung Ost") 
17. In welchem Umgang wurden die zwischen den Nachfolgeein-

richtungen der Treuhandanstalt und den einzelnen Bundeslän-
dern vereinbarten Planzahlen über die Förderung von 249 h-Maß-
nahmen (Drucksache 13/4326) im Laufe des Jahres 1996 bisher 
realisiert? 

Da die Projekte des Jahres 1996 abschnittweise vergeben werden, 
kann noch kein abschließender Vergleich zwischen Vergabewer-
ten und Planwerten gezogen werden. Auf Grundlage der Verga-
ben bis Mitte 1996 läßt sich ermitteln, daß bei der BvS Projekte mit 
6 240 Mannjahren (für 1996 geplant: 6 890 Mannjahre), bei der TLG 
Projekte mit 1218 Mannjahren (für 1996 geplant: 1586,6 Mann-
jahre) und bei der BMGB Projekte mit 1 264 Mannjahren (für 1996 
geplant: 1 227 Mannjahre; damit ist keine Überschreitung des Bud-
gets verbunden) tatsächlich vergeben wurden. 

BvS und TLG sind in Zusammenarbeit mit den komplementärfi-
nanzierenden Ländern darum bemüht, die sich aus der Vergabe 
der Projekte ergebenden geringeren Beschäftigungsumfänge mit 
weiteren Projekten auszugleichen. 

18. Wie viele Anträge auf Zuschüsse gemäß § 249h AFG gingen in 
den Landesarbeitsamtsbezirken bzw. Bundesländern jeweils in 
den Monaten März bis Juli 1996 für wie viele zu beschäftigende 
Personen ein, und wie verteilten sie sich auf die einzelnen Maß-
nahmenbereiche? 

19. Wie viele Maßnahmen für wie viele zuzuweisende Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen (insgesamt und getrennt nach Ge-
schlecht) wurden jeweils in den Monaten März bis Juli 1996 in 
den einzelnen Landesarbeitsamtsbezirken bzw. Bundesländern 
begonnen, wie viele davon bei Beschäftigungsgesellschaften, 
und wie viele Arbeitsvermittlungen wurden in den genannten 
Monaten in Maßnahmen nach § 249 h vorgenommen? 

20. Wie verteilten sich in den Monaten März bis Juli 1996 die insge-
samt laufenden Maßnahmen und zugewiesenen Beschäftigten in 
den Landesarbeitsamtsbezirken bzw. Bundesländern auf die ein-
zelnen Maßnahmenbereiche, und welche Erkenntnisse besitzt die 
Bundesregierung über die geförderten Arbeitnehmergruppen, 
ihre Arbeitszeiten und die einzelnen Trägerarten? 

Die Beantwortung ergibt sich aus den Anlagen zu den Fragen 18 
bis 20. 
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21. Wie erklärt und bewertet die Bundesregierung den Rückgang der 
geförderten Maßnahmen seit Jahresanfang 1996, und wie schätzt 
die Bundesregierung die weitere Entwicklung ein? 

Eine wesentliche Ursache für die gesunkenen Beschäftigtenzah-
len in Maßnahmen nach § 249 h AFG im 1. Quartal 1996 lag in der 
witterungsbedingten Unterbrechung von Maßnahmen aufgrund 
der langen Frostperiode. 

Außerdem konnten zum Ende des Jahres 1995 eine Reihe von Maß-
nahmen vor allem in Kofinanzierung durch die BvS erfolgreich 
abgeschlossen werden. Eine Kofinanzierung von anderen Maß-
nahmen in ähnlichem Umfang erfolgte durch die Treuhandnach-
folgeorganisation nicht, da sich deren Bedarf an Maßnahmen nach 
§ 249 h AFG deutlich reduziert hat. Die Förderung von Umweltsa-
nierungen im Bereich der Treuhandnachfolgeorganisationen ist 
nur noch in insgesamt abnehmendem Maße sinnvoll. Es bestehen 
zunehmend Probleme, Sanierungsobjekte zu bestimmen und för-
derfähiges Personal aus den früheren Treuhandbetrieben für Sa-
nierungstätigkeiten zu gewinnen. Ein Grund ist der weitere Fort-
schritt bei den Privatisierungsbemühungen, insbesondere in der 
Großchemie. Zudem werden die Sanierungsprojekte zunehmend 
komplexer und können teilweise nicht mehr durch förderfähiges 
Personal, sondern nur noch durch entsprechende Fachfirmen und 
deren Fachpersonal ausgeführt werden. Da die Treuhandnachfol-
georganisationen nicht einen allgemeinen arbeitsmarktpolitischen 
Auftrag haben, wird ihr finanzielles Engagement künftig nicht auf 
dem bisherigen hohen Niveau verbleiben können. 

Von daher wird die durchschnittliche Beschäftigung in Maßnah-
men nach § 249 h AFG im Jahr 1996 nicht das Niveau des Jahres 
1995 erreichen. Die weitere Entwicklung der Beschäftigtenzahlen 
in Maßnahmen nach § 249 h AFG hängt vor allem von der Bereit-
schaft von Dritten (z. B. Ländern, Landkreisen und Kommunen) ab, 
sich an der Kofinanzierung von Maßnahmen nach § 249 h AFG zu 
beteiligen. 

VI. Lohnkostenzuschüsse nach § 242 s AFG 
(Produktive Arbeitsförderung West) 

22. Wie viele Anträge auf Zuschüsse gemäß § 242 s AFG gingen in 
den Landesarbeitsamtsbezirken bzw. Bundesländern insgesamt 
und jeweils in den Monaten März bis Juli 1996 für wie viele zu 
beschäftigende Personen ein? 

23. Wie viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (insgesamt und 
getrennt nach Geschlecht) wurden jeweils in den Monaten März 
bis Juli 1996 insgesamt und in den einzelnen Landesarbeits-
amtsbezirken bzw. Bundesländern in § 242 s-Maßnahmen ver-
mittelt? 

24. Wie verteilten sich in den Monaten März bis Juli 1996 die insge-
samt laufenden Maßnahmen und zugewiesenen Beschäftigten 
insgesamt und in den Landesarbeitsamtsbezirken bzw. Bundes-
ländern auf die einzelnen Trägerarten, Maßnahmenbereiche, ge-
förderten Arbeitnehmergruppen und Arbeitszeiten? 

Die Beantwortung wird anhand der Zahlenübersichten in den An-
lagen zu den Fragen 22 bis 24 vorgenommen. 
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25. Welche Hindernisse und Vorbehalte bestehen nach Erkenntnis-
sen und Einschätzungen der Bundesregierung auf Seiten mögli-
cher Träger von 242 s-Maßnahmen gegenüber einer stärkeren In-
anspruchnahme dieses Förderinstrumentes? 

Die Zahl der Beschäftigten in Maßnahmen nach § 242 s AFG steigt 
zwar kontinuierlich, das Niveau der Beschäftigung ist mit 6 000 Ar-
beitnehmern aber nach wie vor niedrig. Hauptursache hierfür ist 
die fehlende Bereitschaft Dritter, eine Kofinanzierung von Maß-
nahmen nach § 242 s AFG zu übernehmen. 

Über weitere Vorbehalte von Trägern gegen Maßnahmen nach 
§ 242 s liegen keine Erkenntnisse vor. 

VII. Aktion Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose 

26. Für wie viele Arbeitslose insgesamt und getrennt nach Männern 
und Frauen wurden seit Januar 1996 insgesamt bundesweit und 
in einzelnen Landesarbeitsamtbezirken Zuschüsse gewährt, und 
wie verteilen sich diese Zuschüsse auf die Gruppe der ein bis un-
ter zwei Jahren Arbeitslosen, der zwei bis unter drei Jahre Ar-
beitslosen und die Gruppe der drei Jahre und länger Arbeitslo-
sen? 

27. Wie verteilen sich die Zuschüsse auf die einzelnen Förderarten 
bzw. -gruppen im Bundesgebiet West und im Bundesgebiet Ost? 

Die nachgefragten Zahlen ergeben sich aus den Anlagen zu den 
Fragen 26 und 27. 

28. Wie viele Zuschüsse entfallen - insgesamt und möglichst auch ge-
trennt nach Geschlecht und Bundesgebieten Ost und West - auf 

die Fördergruppe der Berufsrückkehrer und Berufsrückkeh-
rerinnen, 

Förderungen in Kombination mit dem START-Modell, 

Förderungen in Kombination mit Qualifizierungsmaßnah-
men, 

Förderfälle mit einem vorgeschalteten Probearbeitsverhält-
nis? 

Im ersten Halbjahr 1996 wurden 47 Berufsrückkehrer und Berufs-
rückkehrerinnen in Westdeutschland gefördert. In Ostdeutschland 
waren dies neun Berufsrückkehrer und Berufsrückkehrerinnen. 
Eine getrennte Zählung nach Geschlecht erfolgt hier nicht. 

Im gleichen Zeitraum wurden 350 Probearbeitsverhältnisse in 
Westdeutschland und 183 Probearbeitsverhältnisse in Ost-
deutschland gefördert. Eine Zählung getrennt nach Geschlecht er-
folgt hier ebenfalls nicht. 

Zahlen über Förderungen aus der „Aktion Beschäftigungshilfen 
für Langzeitarbeitslose" in Kombination mit dem START-Modell 
und in Kombination mit Qualifizierungsmaßnahmen im Bundes-
gebiet sind nicht verfügbar. 
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29. In wie vielen Fällen erhielten die nach der Aktion Beschäfti-
gungshilfen geförderten Personen im Bundesgebiet West und im 
Bundesgebiet Ost zuvor 

Arbeitslosengeld, 

- Arbeitslosenhilfe, 

Sozialhilfe, 

keine der genannten Leistungen? 

Vor Aufnahme der geförderten Beschäftigung erhielten in West-
deutschland 3 803 Personen Arbeitslosengeld und 6 797 Arbeits-
losenhilfe. In Ostdeutschland erhielten 2 708 Personen Arbeits-
losengeld und 2 919 Arbeitslosenhilfe. Die Anzahl derjenigen 
Personen, die zuvor Sozialhilfe bezogen, wird nicht erfaßt. 

VIII. Gemeinschaftsarbeiten nach §134 Abs. 3 b AFG 

30. Welche qualitativen und quantitativen Erkenntnisse besitzt die 
Bundesregierung über die Inanspruchnahme der Vorschrift des 
§ 134 Abs. 3 b AFG seit April 1995 und insbesondere in den Mo-
naten März bis Juli 1996? 

31. Wie viele Arbeitslosenhilfebezieher und -bezieherinnen machten 
seit März 1996 mit welcher durchschnittlichen Dauer von § 134 
Abs. 3 b AFG Gebrauch? 

32. Worin sieht die Bundesregierung die bisherige arbeitsmarktpoli-
tische Bedeutung und Wirkung der „Gemeinschaftsarbeiten" 
nach § 134 Abs. 3 b AFG und wie beurteilt sie die Inan-
spruchnahme diese Instrumentes? 

Der Bundesregierung liegen über die in der Antwort zur Kleinen 
Anfrage der Gruppe der PDS vom 13. März 1996 (Drucksache 
13/4190 und 13/4326) genannten Zahlen hinaus keine Daten über 
Bezieher von Arbeitslosenhilfe vor, die Gemeinschaftsarbeiten im 
Sinne von § 134 Abs. 3 b AFG verrichten. 

Die Bundesanstalt für Arbeit hat mitgeteilt, daß vorgesehen ist, 
1997 eine monatliche Statistik über Abgänge von Arbeitslosen aus 
der Arbeitslosigkeit nach Abgangsgründen und ausgewählten 
Strukturmerkmalen einzuführen, die Angaben über das Ausmaß 
der Aufnahme von Gemeinschaftsarbeiten ermöglichen wird. 

IX. Darlehen und Zuschüsse an Gesellschaften zur Arbeitnehmerüber-
lassung (AüGRi) 

33. Wie viele Anträge jeweils auf Zuschüsse und Darlehen nach den 
AüGRi wurden seit dem 25. August 1995 bis August 1996 gestellt, 
bewilligt und den Landesarbeitsämtern zugeteilt? 

Auf welche Landesarbeitsämter entfielen wie viele Anträge und 
welche Summen? 

Für die Zuschüsse ergeben sich die Zahl der Anträge, Bewilligun-
gen und die Höhe der bewilligten Summen aus der anschließen-
den Tabelle: 
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Die geringe Zahl der Anträge und Bewilligungen auf Darlehen 
verbietet es, im Interesse des Schutzes der Antragsteller vor Of-
fenbarung ihrer statistischen Angaben eine Aufgliederung nach 
Landesarbeitsamtsbezirken vorzunehmen, da in mehreren Lan-
desarbeitsamtsbezirken nur ein Antrag und eine Bewilligung aus-
gesprochen wurden. 

Im gesamten Bundesgebiet gab es in der Zeit vom 25. August 1995 
bis August 1996 acht Anträge und acht Bewilligungen von Darle-
hen nach den AüGRi. Die bewilligte Summe betrug 1816 502 DM. 

34. Wie viele Personen standen in den geförderten Gesellschaften am 
30. September 1995, am 31. Dezember 1995, am 31. März 1996 
und am 30. Juni 1996 in einem Arbeitsverhältnis als Leiharbeits-
kraft (insgesamt und nach Geschlecht)? 

Die Zahl der von den geförderten Gesellschaften beschäftigten 
Leiharbeitnehmer ergibt sich aus der folgenden Tabelle: 

Beschäftigte Leiharbeitnehmer darunter „schwervermittelbare" 
bei geförderten Gesellschaften Arbeitslose i. S. des § 4 AüGRi 

Stichtage Männer Frauen insge-
samt 

Männer Frauen insge-
samt 

30.09.1995 1694 326 1920 816 154 970 

31.12.1995 1801 425 2 228 900 183 1083 

31.03.1996 2144 662 2 808 1 122 355 1477 

30.06.1996 3 206 881 4 087 1533 475 2 008 

10 

LAÄ 

Zahl der 
Anträge 

bzw. Mittel-
zuteilungen 

an LAÄ 

Zahl der 
bewilligten 

Anträge 

Bewilligungs-
summen 

Nord 4 4 812 967 

Niedersachsen-
Bremen 5 4 446 980 

Nordrhein-Westfalen 6 6 1882 018 

Hessen 4 4 1484 211 

Rheinland-Pfalz-
Saarland 7 7 1055 627 

Baden-Württemberg 4 2 542 907 

Südbayern 4 4 809 896 

Berlin-Brandenburg 3 3 849 916 

Sachsen-Anhalt-
Thüringen 3 3 1 113783 

Sachsen 13 13 2 496 358 

Bundesgebiet 52 50 11504650 
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a) Wie viele dieser Personen gehörten zu dem jeweiligen Zeit-
punkt der geförderten Gruppe der „ schwervermittelbaren Ar-
beitslosen" an, insgesamt und getrennt nach Geschlecht? 

Die Antwort ergibt sich aus der oben abgedruckten Tabelle. 

b) Wie viele Einstellungen und wie viele Entlassungen „ schwer-
vermittelbarer Arbeitsloser" erfolgten durch die geförderten 
Gesellschaften seit Förderungsbeginn insgesamt? 

Dazu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Ein-
stellungen und Entlassungen „ schwervermittelbarer Arbeitsloser" 
werden nicht statistisch erhoben. 

c) Wie viele von den als „schwervermittelbare Arbeitslose" ein-
gestellten Leiharbeitskräften wurden bisher vom Entleiher in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen? 

Seit dem Beginn der Förderung nach den AüGRi bis Anfang Sep-
tember 1996 wurden 696 von den als „schwervermittelbaren Ar-
beitslosen" eingestellten Leiharbeitnehmern in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis beim Entleiher übernommen. 

d) Welche weiteren Übergänge in ein unbefristetes Arbeitsver-
hältnis fanden statt? 

Weitere Übergänge in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis werden 
statistisch nicht erfaßt. 

35. Wie viele der geförderten Unternehmen führten bisher für wie 
viele Leiharbeitskräfte in verleihfreien Zeiten Qualifizierungs-
maßnahmen durch? 

Die nachgefragten Daten werden statistisch nicht erhoben. 

X. Arbeitnehmerhilfe nach § 134 b des Arbeitsförderungsgesetzes 
36. Wie viele Anträge auf eine Arbeitnehmerhilfe nach § 134 b AFG 

wurden seit Inkrafttreten dieser Regelung bisher in welchen Lan-
desarbeitsamtsbezirken gestellt, und wie viele wurden bewilligt? 

Zahlen über die seit Inkrafttreten des § 134 b AFG gestellten An-
träge auf Arbeitnehmerhilfe und der Bewilligungen liegen noch 
nicht vor. Statistische Daten über die Gewährung der Arbeitneh-
merhilfe werden von der Bundesanstalt für Arbeit ab September 
1996 erhoben. 

37. Nach welchen Grundsätzen und Richtlinien erfolgt die Vermitt-
lung in mit einer Arbeitnehmerhilfe geförderten Saisonarbeits-
verhältnissen, und welche Kriterien werden gegenüber dem Ar-
beitgeber und dem Arbeitsverhältnis durch die Arbeitsämter für 
die Bewilligung einer Arbeitnehmerhilfe geprüft? 

Nach § 134 b AFG kann die Arbeitnehmerhilfe für Tage mit einer 
Arbeitszeit von mindestens 6 Stunden für Beschäftigungen ge-
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währt werden, die nach der Natur der Sache auf längstens drei Mo-
nate befristet sind. Die Vermittlung in diese Saisonbeschäftigun-
gen wird nach den für die Vermittlungen im allgemeinen gelten-
den Kriterien durchgeführt. Die Arbeitnehmerhilfe soll die 
Vermittlung von Arbeitslosenhilfebeziehern in diese Beschäfti-
gungen unterstützen und ihnen Anreiz zur Aufnahme dieser Be-
schäftigungen geben. Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
mit Arbeitnehmerhilfe geförderte Vermittlung wird von den Ar-
beitsämtern bei der Entgegennahme der Stellenangebote geprüft. 

XI. Zukünftige Entwicklung 

38. Welche qualitativen und quantitativen Vorstellungen hat die Bun-
desregierung bisher dazu entwickelt, wie die „Arbeitsmarktför-
derung Ost" in den Bereichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
und Fortbildung und Umschulung im Haushaltsjahr 1997 um 
1,7 Mrd. DM „entsprechend der Entwicklung der Arbeitslosen-
zahlen" reduziert werden soll? 

Ausweislich des finanziellen Teils der Begründung des Gesetz-
entwurfs zur Reform des Arbeitsförderungsrechts soll die Anglei-
chung Ost/West bei ABM und FuU schrittweise entsprechend der 
Arbeitslosenentwicklung bei der Aufstellung des jeweiligen Haus-
haltsplans der Bundesanstalt für Arbeit und der Genehmigung 
durch die Bundesregierung erfolgen. Es ist daher derzeit nicht 
möglich, eine verbindliche Aussage darüber zu treffen, in welcher 
Größenordnung für arbeitsfördernde Maßnahmen Mittel in den 
kommenden Jahren in den jeweiligen Haushalten der Bundesan-
stalt für Arbeit veranschlagt sein werden. 

39. Welche gesicherten Erkenntnisse besitzt die Bundesregierung 
darüber, daß durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Verga-
be von öffentlichen Aufträgen an kleinere und mittlere Unter-
nehmen verhindert wird bzw. zukünftig verhindert oder er-
schwert werden wird? 

40. Welche empirisch belegten Erkenntnisse besitzt die Bundesre-
gierung darüber, in welchen Regionen und Branchen das tatsäch-
liche Einkommen aus einem geförderten Beschäftigungsverhält-
nis über dem tatsächlichen Einkommen aus einem ungeförderten 
Beschäftigungsverhältnis bei gleicher Tätigkeit liegt? 

Umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse entsprechend den 
Fragestellungen liegen nicht vor. 

41. Welche Gründe haben die Bundesregierung veranlaßt, im Ent-
wurf für den Bundeshaushalt 1997 die Mittel für produktive Lohn-
kostenzuschüsse (§§ 249h, 242 s AFG) um 23 % zu reduzieren? 

Der Rückgang ist durch eine abnehmende Komplementärfinanzie-
rung u. a. von Maßnahmen im BvS-Bereich begründet. Da der An-
satz für Mittel nach § 249 h AFG nicht gedeckelt, sondern nach oben 
offen ist, können bei entsprechender Komplementärfinanzierung 
etwa durch die Länder zusätzliche Gelder bereitgestellt werden. 
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42. Welche vorbereitenden Überlegungen, Planungen und womög-
lich Vereinbarungen bestehen gegenwärtig über das Engage-
ment der Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt bei ar-
beitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen in 1997? 

Im Bereich der BvS können auch 1997, allerdings nur zur Erfül-
lung unabweisbarer Verpflichtungen und zur Förderung noch an-
stehender Privatisierungen, beschäftigungswirksame Sanierungs-
maßnahmen durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch eine angemessene Beteiligung der Länder. Die Gespräche 
hierzu mit den komplementärfinanzierenden Ländern sind noch 
nicht abgeschlossen. 

Die TLG plant, 1997 auf eigenen Immobilien und auf Immobilien 
der Beteiligungsgesellschaften Projekte nach § 249 h AFG mit ins-
gesamt über 3 000 Mannjahren durchzuführen. Dies wird derzeit 
von der TLG vorbereitet und entsprechende Verhandlungen wer-
den mit den zuständigen Landesministerien geführt. 
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A n l a g e zu d e n F r a g e n 5 u n d 6 

Massnahmen z u r A r b e i t s b e s c h a f f u n g : 
G e s t e l l t e A n t r a e g e , b e g o n n e n e Massnahmen und V e r m i t t l u n g e n 
A u g u s t 1995 u n d M a e r z - J u l i 1996 

B u n d e s g e b i e t W e s t 

A n l a g e zu d e r F r a g e 8 

Vermittlungen von Arbeitslosen in ABM nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 
Bundesgebiet W e s t 
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15 

A n l a g e zu d e n F r a g e n 10 u n d 11 

Massnahmen z u r A r b e i t s b e s c h a f f u n g : 
G e s t e l l t e A n t r a e g e , b e g o n n e n e Massnahmen und V e r m i t t l u n g e n 
A u g u s t 1995 u n d Maerz J u l i 1996 

B u n d e s g e b i e t O s t 
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A n l a g e z u d e r F r a g e 12 

Allgemeine Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung (ABM) 

Bundesgebiet Ost, Jüli 1995 

Anteil der Arbeitnehmer, die vor der Zuweisung in ABM Alg bzw. Alhi bezogen haben 

LAA*) ABM-
AN 
gesamt 

Alg-
Quote 
in v.H. 

Alhi-
Quote 
in v.H. 

Quote 
Sonstige 
in v.H. 

14,08 N(MV) 31.873 55,94 29,98 

Quote 
Sonstige 
in v.H. 

14,08 

SAT 70.195 48,63 33,59 17,78 

S 56.174 54,56 33,21 12,23 

BB(Ost) 

ohne AÄ VI-IX 28.707 52,42 36,01 11,57 

Bundesgebiet 

(Ost) 186.949 52,02 33,38 14,59 

*) ohne Arbeitsämter Erfurt und Oschatz 
**) Die „Quote Sonstige" ist aus technischen Gründen überzeichnet, sie enthält u.a. Arbeitnehmer, 

- die unmittelbar vor der Zuweisung Anspruch auf Alg oder Alhi hatten oder 
- die Voraussetzungen des § 46 Abs. 1 für einen Anspruch auf Unterhaltsgeld erfüllt haben oder 
- die nicht im Leistungsbezug standen/keinen o.g. Anspruch hatten 
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A n l a g e zu d e r F r a g e 13 

Vermittlungen von Arbeitslosen in ABM nach der Dauer der Arbeitslosigkeit 

17 

fleeJElenburg-Vorpommern 

Brandenburg und Berlin Ost 

Sachsen-Anhalt-Thuringen 

Sachsen 

Bundesgebiet O s t 
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A n l a g e zu d e r F r a g e 15 

Bewilligungen von Lohnkostenzuschüssen 
für ältere Arbeitnehmer nach § 97 AFG 

Zeitraum Bewilligte Lohnkostenzuschüsse insgesamt davon 
Neubewillig. 

- Bundesrepublik Deutschland -
März 1995 3.146 1.622 
April 1995 2.528 1.411 
Mai 1995 3.193 1.813 
Juni 1995 3.469 1.933 
Juli 1995 3.331 1.846 
März 1996 3.831 1.635 
April 1996 3.390 1.696 
Mai 1996 3.655 1.734 
Juni 1996 4.207 1.921 
Juli 1996 4.098 1.766 

- Bundesgebiet West -
März 1995 1.864 779 
April 1995 1.556 719 
Mai 1995 1.724 804 
Juni 1995 2.044 908 
Juli 1995 2.024 923 
März 1996 2.152 871 
April 1996 1.956 911 
Mai 1996 2.111 919 
Juni 1996 2.547 1.068 
Juli 1996 2.378 928 

- Bundesgebiet Ost -
März 1995 1.282 843 
April 1995 972 692 
Mai 1995 1.469 1.009 
Juni 1995 1.425 1.025 
Juli 1995 1.307 923 
März 1996 1.679 764 
April 1996 1.434 785 
Mai 1996 1.544 815 
Juni 1996 1.660 853 
Juli 1996 1.720 838 
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A n l a g e zu d e r F r a g e 16 

Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer (§ 97 AFG) 

Männer u. Frauen Ende März 

1996 

Ende Juni 

1996 

BGW Bundesgebiet West 

BGO Bundesgebiet Ost 

D Bundesrepublik Deutschland 

22.260 

16.075 

38.335 

22.532 

16.494 

39.026 

Männer 

BGW Bundesgebiet West 

BGO Bundesgebiet Ost 

D Bundesrepublik Deutschland 

15.291 

6.466 

21.757 

15.386 

6.537 

21.923 

Frauen 

BGW Bundesgebiet West 

BGO Bundesgebiet Ost 

D Bundesrepublik Deutschland 

6.969 

9.609 

16.578 

7.146 

9.957 

17.103 
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A n l a g e zu d e n F r a g e n 18 u n d 19 

Bundesanstalt fuer Arbeit 
Referat Statistik, IIb2 

St 43-51 

Massnahmen nach Par. 249h AFG 

Gestellte Antraege, begonnene Massnahmen und Arbeitsvermittlungen im Laufe des Monats 
sowie Zahl der laufenden Massnahmen und der zuzuweisenden Arbeitnehmer am Monatsende 

Berichtsmonat: Maerz 1996 
BGO Bundesgebiet Ost 

MV Mscklenburg-Vorpcrmem 

BR Brandenburg 

BO AAe VI-IX Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 

20 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode Drucksache 13/5591 

S Sachsen 

TH thuerin^n 

Berichtsmonat: April 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 

B0 AAe VI-IX Berlin 

21 

MV Mecklerburg-Vorpommern 

BR Brandenburg 
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SA Sachsen-Anhalt 

S Sachsen 

TH Thueringen 

Berichtsmonat; Hai 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 

KV Mecklenburg-Vorpommern 

BR Brandenburg 
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BO AAe VI-IX Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 

S Sachsen 

TH Thueringen 

Berichtsmonat: Juni 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 

KV teCklenburg-Vorpmuern 

23 



Drucksache 13/5591 Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

GR Branderburg 

BO AAe VI-IX Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 

S Sachsen 

TH Thueringen 

Berichtsmonat: Juli 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 
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MV Hecklenburg-Vorpommern 

TH Thueringen 

25 

BR Brandenburg 

BQ AAe VI-IX Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 

S Sachsen 
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A n l a g e 1 zu d e r F r a g e 20 

Bundesanstalt fuer Arbeit 
Unterabteilung Statistik 

Statistik der Arbeitsvermittkng 

Massnahmen nach Par. 249 h AFG 

Bestand an beschaeftigten gefoerderten Arbeitnehmern nach Personenkreisen 

St43-S2 

BGO Bundesgebiet Ost 
Berichtsmonat: Maerz 1996 

MV Mecklenburg-Vorpommern 
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BR Brandenburg 

60 AAe VI-IX Berlin 
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SA Sachsen-AnhaLt 

S Sachsen 
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TH Thueringen 

Gerichtsmonat: April 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 

29 



Drucksache 13/5591 Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

MW Mecklenburg-Vorpommern 

30 

BR Brandenburg 
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BO AAe VI-1X Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 
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S Sachsen 

32 

TH Thueringen 
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Berichtsmonat: Mai 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 

MV Mecklenburg-Vorpommern 
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BR Brandenburg 

BD Ate VI-IX Berlin 
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SA Sachsen-Anhalt 

35 

S Sachsen 
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Berichtsmonat: Juni 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 

36 

TU Thueringen 
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MV Mecklenburg-Vorpommern 

BR Brandenburg 
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BO AAe VI-1X Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 
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S Sachsen 

TH Thueringen 
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Berichtsmonat: Juli 1996 

BGO Bundesgebiet Ost 

MV Mecklenburg-Vorpommern 
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BR Branderburg 
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BO AAe VI-IX Berlin 
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SA Sachsen-Anhalt 

S S a c h s e n 
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IM Thueringen 

Anlage 2 zu der Frage 20 

Bundesanstalt fuer Arbeit ST43-S4 
Referat Statistik, IIb2 Massnahmen nach Par. 249h AFG 

Laufende Massnahmen und beschaertigbe Arbeitnehmer nach Traegerechaft und Durchfuehrengeart 
Berich tsmorat:Maerz 1996 

MV Mecklenburg-Vorpommern 

BR Brandenburg 
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EO AAe VI-IX Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 

S Sachsen 

TH Thueringen 

Barichtsmonmt:April 1996 

MV Mecklerburg-Vorpommern 
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8R Brandwtwrg 

Art der 
Massnahme 

L 

insges, 
(ident. 
nit 
ST43-S1 
Sp.7) 

aufende 

dar. 
(Sp. 1) 

bei 
Besch. -
gssell-
achaf-
ten 

tassnehm 

davon 
Durchft 

Regie 

CSp. 1) 
jehruigs. 

Vergabe 

irt 

Teil-
vergabe 

Bt 

insg. 
(ident. 
mit 
ST43-S2 
Sp. 1) 

rechaeft 

dar. 
(Sp. 6) 
in 

Besch, 
gesell-
schaf-
ten 

Igte Art* 

i 
? 

Regie 

sitnehme 
ivan (Sp 
irchfuehi 

Vergabe 

6) 
-ungsart 

Teilvei 

Regie 

-gäbe 

Vergabe 

Art der 
Massnahme 

1 2 3 4 ( 5 6 j 7 B 9 10 11 
Un- o. n. A. 01 
weit- im Braurkohlebereich 02 
sanie- im Chanieboreich 0} 
nng im Stahlbereich 04 
Soziale Dienste 05 
Jugeretülfe 06 
Breitensport 07 
Kulturarbeit 08 
Derfcnslpflege 09 

1.384 
44 
3 
10 

1.108 
676 
61 
91 
35 

261 

1 
8 
70 
36 
4 
21 
12 

1.291 

3 
9 

1.106 
675 
60 
90 
35 

93 
44 

1 

1 
1 
1 

7,628 
4.897 
173 
457 

2.293 
1.158 

96 
241 
117 

1.920 

159 
451 
170 
70 
6 
56 
50 

6.064 

173 
351 

2.293 
1.155 

94 
238 
117 

1.564 
4.897 

106 

3 
4 
3 

L?-Ai2l *13l 3,271l I "-"«J 2-8W! l°-ö85J 6-577j 

BO AAe VI-IX Berlin 

Lh>- o. n. A. 01 590 106 554 36 3.610 807 2.764 out 
weit- im Brairkohletareich 02 

807 
sanie- in Chemiebereich 03 22 7 19 3 266 23 85 161 rung im Stahlbereich 04 2 1 1 1 42 6 6 34 
Soziale Dienste 05 445 46 445 1.630 285 1.630 Jügendhilfe D6 345 28 343 2 1.236 269 1.093 143 
Breitensport 07 26 11 28 5B 20 58 
Kulturarbeit 06 167 11 166 1 438 29 394 44 
Denkmalpflege 09 19 3 13 6 208 26 94 114 

^ Z u s a m m e n ^ ^ 10 j l.filßj 213] 1.569] 49] | 7.488| 1.A67] 6.126] 1.362J ] | 

SA Sachsen-Anhalt 

Uht- o. n. A. 01 158 313 14 5.677 3.096 5.110 567 
weit- in Brairfcohlebereich 02 31 2 14 17 2.420 205 919 1.501 
sanie- im Chemiebereich 03 54 28 23 31 7.535 4.475 1.177 6.356 
ring im Stahlbereich 04 13 7 10 3 529 212 205 324 
Soziale Dienste 05 524 38 524 1.468 297 1.468 
Jugemtülfe 06 229 16 229 484 45 484 
Breitensport 07 93 12 93 203 52 203 
Kulturarbeit 09 200 58 200 973 365 973 
Denl<malpflege 09 59 24 59 421 270 421 

Z u s a m m e n 10 | 1.530| 343| 1.465| 65( j 19.710| 9.017| 10.960 ] 6.750] j ] 

S Sechsen 
Uit- •. n. A. Dl 1.566 202 1.538 weit- im Braurkohlebereich 02 4B 28 sanio- im Chemiebereich 03 6 2 8 ring im Stahlbereich 04 14 3 14 Soziale Dienste 05 1.201 25 1.201 Jugenctiilfe 06 688 3 688 Breitensport 07 85 4 85 Kulturarbeit 08 120 19 120 Denkmalpflege 09 14 14 

Z u s a m m e n 10 i 3.744 | 258 3.696| 

B.592 1.303 7.539 
4.646 2.392 
235 37 235 
216 39 216 

2.641 109 2.641 
1.311 6 1.311 
132 4 132 
238 46 238 
45 45 

1.053 
2.454 

48 lj | 18.2561 1.544] 14.749{ 3.507) j 

TU Thueringen 
Uli- o. n. A. 
weit- Im Braurkohlebereich 
sanie- im Chemiebereloh 
ring int Stahlbereich 
Soziale Dienste 
Jugerxfiilfe 
Breitensport 
Kulturarbeit 
Denkmalpflege 

Z u s a m m e n 

01 1.036 89 1.003 33 7.686 885 6.667 1.019 02 4 4 4 137 137 137 03 7 6 1 96 29 69 04 4 1 3 228 2 226 05 1.771 25 1.770 1 3.669 124 3.625 44 06 1.536 17 1.536 2.433 35 2.433 07 163 5 163 194 10 194 08 204 17 204 366 58 388 09 36 5 38 104 24 104 
— — — - — — - — — . — , — _ — — — - — 

10 4.763| 162 14.937] 1.273| 13.442 
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Berichtsmonat: Mai 1996 
MV Macklenburg-Vorpommern 

BR Brandenburg 

BO AAe VI-IX Berlin 

SA Sachsen-Anhalt 
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S Sachsen 
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TM Thueringen 

Berichtswonat: Juil 1996 
MV Mecklenburg-Vorpommern 

BR Brandenburg 

BO AAa VI-IX 8erlin 

SA Sachsen-Anhalt 
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S Sachsen 

TH Thueringen 

Berichtsmonat: Juli 1996 
MV Mecklenburg-Vorpommern 

BR Brandenburg 

BO AAs VI-IX Berlin 
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SA Sachsen-Anhalt 

TH Thueringen 
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S Sadaen 
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A n l a g e zu d e r F r a g e 22 
Massnahmen nach § 242 s AFG 

Gestellte Anraege insgesamt und fuer Personen nach Landessrbeitsaemtem und Bundese-
laendern 
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A n l a g e zu d e r F r a g e 23 

Massnahmen nach § 242 s AFG 
Arbeitsvermittlungen nach Landesarbeitsaemtern und Bundeslaendern 
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A n l a g e zu d e r F r a g e 24 
Massnahmen nach § 242 s AFG 

Laufende Massnahme insgesamt und fuer . . . Arbeitnehmer nach der Massenhmeart 
- Maerz bis Juli 1996 (Durchschnitt) -
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Massnahmen nach § 242 s AFC 
Laufende Massnahmen und beschaeftigte gefoerderte Arbeitnehmer insgesamt und bei 
Beschaeftigungsgesellschaften 

Maerz bis Juli 1996 (Durchschnitt) -

Masanahaen nach i 242 s AH* 
Beschaertigfce geforderte Arbeitnehmer nach PeTsonerkreisan 
- HBerz bis Juli 1996 (Durchschnitt) -
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A n l a g e zu d e n F r a g e n 26 u n d 27 

Statistik ueber Beschaeftigungshilfen fuer Langzeitarbeitslose 1995 bis 1999 
Zugaenge v. Personen in gefoerd. Beschaeftigungen nach Foerderdauer, Dauer der Alo und Arbeitszeit 
Berichtszeitraum: Januar 1996 bis Ende Juni 1996 
- Maenner und Frauen -

Abschnitt VII 
Tragen 26 ind 27 
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- Frauen -
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